
 

 Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach 

EINREICHUNTERLAGEN 

 

FACHBEITRÄGE ZUR UVE Seite 1 von 42  Verfasser: LTU Planungstechnik GmbH  

B09 Landschaft 
Stand Juli 2010 

 

 

 

 

 

Errichtung des  

GuD-Kraftwerks Riedersbach  

 

EINREICHUNTERLAGEN  

 
 

 

Fachbereich: B09 Landschaft  

Ersteller:  LTU Planungstechnik GmbH 

  

Erstellt:  Juli 2010 

 
 



 

 Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach 

EINREICHUNTERLAGEN 

 

FACHBEITRÄGE ZUR UVE Seite 2 von 42  Verfasser: LTU Planungstechnik GmbH  

B09 Landschaft 
Stand Juli 2010 

INHALTSVERZEICHNIS 

1 Zusammenfassung ___________________________________ _______________ 3 

2 Allgemeines _______________________________________ ________________ 4 

2.1 Projekt-Kurzbeschreibung __________________________ _____________________ 4 

2.2 Zielsetzung, Aufgabenstellung _____________________ ______________________ 4 

2.3 Untersuchungsraum__________________________________ __________________ 5 

2.3.1 engerer Untersuchungsraum – Offene Kulturlandschaft mit besiedeltem Raum ___________ 5 
2.3.2 Weiterer Untersuchungsraum – Salzachfluss und Auwaldbereich ______________________ 6 

2.4 Normative Grundlagen ______________________________ ____________________ 7 

2.5 Untersuchungsmethodik _____________________________ ___________________ 7 

2.5.1 Ist Situation ________________________________________________________________ 7 
2.5.2 Eingriffs-/ Auswirkungsanalyse _________________________________________________ 8 
2.5.3 Maßnahmen/ Maßnahmenwirkung ______________________________________________ 9 
2.5.4 Resterheblichkeit ___________________________________________________________ 9 

3 Charakterisierung des Ist-Zustandes _______________ ___________________ 11 

3.1 Engerer Untersuchungsraum _________________________ __________________ 11 

3.2 Weiterer Untersuchungsraum ________________________ ___________________ 18 

3.3 Schutzgebiete _____________________________________ ___________________ 19 

3.4 Raumplanerische Festlegungen ______________________ ___________________ 22 

3.4.1 Flächenwidmungsplan und Örtliches Entwicklungskonzept __________________________ 22 

3.5 Bestehende Beeinträchtigungen _____________________ ___________________ 25 

3.6 Bewertung von Landschaft/ Landschaftsbild _________ _____________________ 25 

3.7 Zustand ohne Realisierung des Vorhabens ___________ _____________________ 27 

4 Zustand nach Realisierung des Vorhabens/ samt Massn ahmen ____________ 28  

4.1 Projektauswirkungen in der Bauphase _______________ ____________________ 28 

4.2 Projektsauswirkungen durch Anlage und Betrieb _____ _____________________ 35 

4.3 Eingriffsintensität Bau und Betrieb _______________ _______________________ 41 

4.4 Ausgleichsmaßnahmen, Kompensationsmaßnahmen _______ ________________ 41 

4.5 Resterheblichkeit _________________________________ ____________________ 42 



 

 Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach 

EINREICHUNTERLAGEN 

 

FACHBEITRÄGE ZUR UVE Seite 3 von 42  Verfasser: LTU Planungstechnik GmbH  

B09 Landschaft 
Stand Juli 2010 

1  Z U S A M M E N F A S S U N G  

Die Energie AG Kraftwerke GmbH  beabsichtigt am Standort des KW Riedersbach – Gem. St. 

Pantaleon/ Ostermiething die Neuerrichtung einer GuD Anlage. 

Der unmittelbare Anlagenstandort im Industrie-/ Gewerbegebiet ist hinsichtlich der Ausstattung mit 

Biotopflächen und Landschaftsstrukturen sowie hinsichtlich der visuellen Dominanz bestehender 

Anlagen als deutlich anthropogen überprägt zu bezeichnen. 

Es handelt sich um ein bestehendes Kraftwerksgelände mit geringem Durchgrünungsgrad bzw. 

hohem Versiegelungsgrad am unmittelbaren Betriebsgelände sowie um einen Freihaltestreifen im 

Salzachauwald, in dessen Bereich derzeit eine Kühlwasserleitung geführt wird, welche im Bereich 

eines Kühlhauses am Salzachufer Ein- und Auslauf besitzt. 

Der weitere Untersuchungsraum ist geprägt von ausgedehnten Auwaldflächen an der Salzach mit 

unterschiedlichem Hemerobiegrad. Die Salzach selbst ist reguliert. 

Die Salzach selbst sowie die Auwälder rechtsufrig zählen zum FFH Gebiet „Salzachauen“, auf 

bayerischer Seite schließt das FFH und Vogelschutzgebiet „Salzach und Unterer Inn“ an. 

 

Auf das Schutzgut Landschaft/ Landschaftsbild sind durch den Bau, den Betrieb und die Anlagen 

des geplanten GuD Kraftwerkes in Riedersbach keine erheblichen/ nachhaltig beeinträchtigenden 

Auswirkungen zu erwarten. 

Die Verfremdung des Raumes im Bereich des Kraftwerkes, die Sichtbarkeit baulicher Anlagen 

sowie die Immission von Luftschadstoffen und Schall sind im Wesentlichen vorliegend. 

Insgesamt wird sich das Landschaftsbild, die Vielfalt, Schönheit und Eigenart der Landschaft im 

gegenständlichen Raum durch das geplante Vorhaben (Bau, Anlage und Betrieb) nicht bzw. nur 

unwesentlich verändern. 

Es kann davon ausgegangen werden: Vorbelastung = Gesamtbelastung 

Das Vorhaben ist damit aus Sicht von Landschaft, Landschaftsbild, Ortsbild und Erholungsnutzung 

als nicht erheblich beeinträchtigend anzusehen. 
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2  A L L G E M E I N E S  

2.1 PROJEKT-KURZBESCHREIBUNG  

Auf Grund des steigenden Strombedarfes in der gesamten EU, in Österreich und insbesondere in 

Oberösterreich und auf Grund von Kraftwerksstilllegungen, besteht in den nächsten Jahren ein 

Bedarf an zusätzlichen Erzeugungskapazitäten. Um diesen Bedarf zu decken und damit die Ver-

sorgungssicherheit für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich zu gewährleisten, ist es geplant, 

bis zum Jahr 2014 ein 400 MWel Gas- und Dampfturbinenkraftwerk (kurz GuD-Kraftwerk) am be-

stehenden Kraftwerksstandort Riedersbach zu errichten. 

Mit dem Bau und Betrieb dieses Kraftwerks wird ebenfalls die Fernwärmeversorgung langfristig 

auf Basis von Kraft-Wärme-Kopplung gesichert. 

Der Strom aus dem GuD-Kraftwerk wird in das bestehende 110 kV- Übertragungsnetz einge-

speist. 

Das Werk Riedersbach I (Kohlekraftwerk) wird im Zuge der Errichtung des neuen GuD-

Kraftwerkes stillgelegt. Das Werk Riedersbach II (Steinkohlekraftwerk) wird im Parallelbetrieb mit 

dem neuen GuD-Kraftwerk weiterbetrieben. 

Als Brennstoff für das GuD-Kraftwerk dient ausschließlich Erdgas. 

Das GuD-Kraftwerk wird grundsätzlich mit hohem Automatisierungsgrad fernbedient von der Zent-

ralwarte aus betrieben. Eine Teil-Handfernbedienung ist ebenfalls möglich. Der Betrieb des GuD-

Kraftwerks erfolgt grundsätzlich synchron zum öffentlichen Stromnetz. 

2.2 ZIELSETZUNG, AUFGABENSTELLUNG  

Das UVP-Gesetz schreibt im §1(1) vor, dass die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen 

festzustellen, zu beschreiben und zu bewerten sind, die ein Vorhaben unter anderem auf die 

Landschaft hat, oder haben kann, wobei Wechselwirkungen mehrerer Auswirkungen untereinan-

der mit einzubeziehen sind.  

Im Rahmen des vorliegenden Fachbeitrages sind Fragen abzuklären, ob bzw. wie erheblich sich 

die geplanten Anlagen in Bau und Betrieb auf Landschaft und Landschaftsbild auswirken werden. 
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Dazu ist primär der Ist-Zustand der Landschaftsstrukturen und der bestehenden Beeinträchtigun-

gen darzustellen. Folgende Fragen sind zu klären: 

Welche Landschafts-Schutzgebiete liegen vor/ Welche Festlegungen ergeben sich daraus/ Wel-

che Besonderheiten an Strukturen kommen vor, und wie ist ihr Erhaltungszustand. 

In der Folge wird geklärt, welche Landschaftsbereiche von dem Kraftwerksprojekt  unmittelbar 

betroffen sind um die Dimension der Einflüsse für das Schutzgut abschätzen zu können.  

Entsprechend den Bestimmungen des UVP-G wird der Ist-Zustand des Schutzgutes mittels Analy-

se bestehender Datenquellen, ergänzt durch eigene Erhebungen beschrieben, über die 

vorhabensspezifisch zu erwartenden Auswirkungen ein Prognoseszenario dargestellt und in seiner 

Projektswirkung auf das Schutzgut quantifiziert. 

Ausmaß und Detaillierungsgrad der Beschreibung der Ist-Situation orientieren sich an den mögli-

chen Auswirkungen des Projektes. Als projektsrelevant sind im gegenständlichen Fall anzusehen: 

 Flächeninanspruchnahme und Zäsurwirkung durch neue Anlagen 

 Veränderung von Sichtbeziehungen/ Einsehbarkeit der Anlagen 

2.3 UNTERSUCHUNGSRAUM 

In Anbetracht der Landschaftsgeschichte, der großräumigen morphologischen Eigenheiten des 

Landschaftsraumes und der bestehenden Strukturmerkmale bzw. dem Erscheinungsbild der 

Landschaft lassen sich zwei Teilräume abgrenzen, die sich aufgrund morphologischer Ausprägun-

gen, vorherrschender Nutzungsformen und bestimmter Vegetationseinheiten voneinander unter-

scheiden. Die Bezeichnung der Teilräume bezieht sich auf die Bezeichung der Untereinheiten im 

Natur- und Landschaftsleitbild Raumeinheit Salzachtal (Amt der OÖ Landesregierung, 2007) 

2.3.1 engerer Untersuchungsraum – Offene Kulturland schaft mit besiedeltem 

Raum  

·  Terrassenfläche abseits der Salzach mit geringer Reliefenergie und überwiegend intensi-

ver landwirtschaftlicher Nutzung. Streuobstwiesen und Einzelbäume sowie Uferbegleitge-

hölze entlang kleinerer Gerinne stellen die wesentlichen Strukturelemente dar.  

·  Der Siedlungsbereich Riedersbach mit dichter Bebauung, einzelnen Siedlungssplittern und 

industriell gewerblicher Nutzung im Bereich des bestehenden Kraftwerkes 
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2.3.2 Weiterer Untersuchungsraum – Salzachfluss und  Auwaldbereich  

·  Zusammenhängender Auwaldgürtel mit überregional betrachtet naturnahen Auwäldern, 

aber auch Hybridpappelforsten und Ahornforsten 

·  Altarme, Gräben und Bäche schlängeln sich durch den Auwald – teilweise stillgewässerar-

tig, teilweise mit Mündung in die Salzach 

Da im weiteren Untersuchungsraum keine wesentlichen bzw. relevanten Auswirkungen auf Land-

schaft und Landschaftsbild aus dem gegenständlichen Projekt zu erwarten sind, wird dieser nur 

überblicksartig beschrieben. Details zu den Landschaftsstrukturen sind zusätzlich dem FB 08 

Pflanzen, Tiere und ihre Lebensräume (terrestrische Ökologie) zu entnehmen. 

siehe dazu: Foto 2 

 

Skizze 1: Darstellung der NALA - Untereinheiten GELB: offene Kulturlandschaft mit besiedeltem Raum/ 

HELLBLAU: Salzachfluss und Auwaldbereich (aus: http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xbcr/SID-3C980774-

93103AC1/ooe/pdf_karte_st.pdf, 10.07.2010) 
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Foto 1: gelbe Umrandung: engerer Untersuchungsraum im Teilraum „offene Kulturlandschaft im besiedelten Raum/ 

lila: geplanter Anlagenstandort/ rot strichliert: Grenzen der NALA Untereinheiten (verändert nach: 

http://doris.ooe.gv.at/viewer/%28S%28bd3ehy55jxdnye4513aqvt45%29%29/init.aspx?ks=alk&karte=naturschutz&sichtb

ar=NaLa, 10.07.2010) 

2.4 NORMATIVE GRUNDLAGEN  

·  OÖ Naturschutzgesetz idgF 

·  Raumordnungsprogramme der Gemeinden St Pantaleon und Ostermiething 

·  Raumordnungsgesetze/ -programme für OÖ 

2.5 UNTERSUCHUNGSMETHODIK 

2.5.1 Ist Situation  

Beschreibung und Bewertung der Landschaft und des Landschaftsbildes anhand folgender Krite-

rien: 

Reichtum an Vielfalt 

Geschlossenheit des Raumes 

Ursprünglichkeit 



 

 Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach 

EINREICHUNTERLAGEN 

 

FACHBEITRÄGE ZUR UVE Seite 8 von 42  Verfasser: LTU Planungstechnik GmbH  

B09 Landschaft 
Stand Juli 2010 

Bildungswert 

Reizdimension 

Einzigartigkeit/ Seltenheit 

Die Basis für die Beschreibung und Bewertung des Landschaftsbildes bilden vorliegende räumli-

che Planungen (FWP, ÖEK, Regionale Raumordnungskonzepte), die Erhebung der Landschafts-

strukturen im FB Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume (Band B 08) sowie Begehungen vor Ort 

(Photodokumentation). 

Die vorhandenen Strukturen werden hinsichtlich ihrer jeweiligen Sensibilität gegenüber Bau, Anla-

ge und Betrieb des gegenständlichen Projektes anhand folgender Tabelle eingestuft: 

 Wertigkeit/ Sensibilität 
Gering Mäßig Hoch Sehr hoch 

Im Sinne des 
Schutzgedankens 

Vorbelastet, verarmt Örtliche Bedeutung Regionale Bedeu-
tung 

Nationale/ internatio-
nale Bedeutung 

Im Sinne des Vor-
sorgegedankens 

Keine Vorbelastung Mäßige Vorbelastung Vorbelastet im Be-
reich der Richtwerte 

Vorbelastet im Be-
reich der Grenzwerte 

2.5.2 Eingri f fs-/  Auswirkungsanalyse  

Die Beschreibung des Eingriffes erfolgt getrennt nach Bau, Anlage und Betrieb des geplanten Pro-

jektes unter Berücksichtigung folgender, theoretisch möglicher Eingriffe/ Auswirkungen. 

·  Veränderung eines geschlossenen, wertvollen Landschaftsgefüges 

·  Veränderung des Charakters einer Landschaft mit besonderem historischem Wert 

·  Eingriff in ein Schutzgebiet, Beeinträchtigung des Schutzzwecks 

·  Eingriff in Biotopverbünde 

·  Sichtbarkeit der Anlagen (Nah-, Mittel- und Fernbereich) 

·  Veränderung des Landschafts- oder Ortsbildes (bezüglich Grobstrukturierung, wesentliche 
Merkmale, Einzelobjekte unter Berücksichtigung von traditionellen Sichtbeziehungen 

Eingriffsintensität 

 Eingriffsintensität 
Gering Mäßig Hoch Sehr hoch 

Im Sinne des 
Schutzgedankens 

Zeitlich beschränkte/ 
kurzfristige Störung 

Zeitweilige Beeinträchti-
gung/ Störung oder Verlust 
von Teilflächen ohne nach-
haltige Funktionsverände-
rungen 

Dauerhafte Störung 
oder Verlust führen zu 
Funktionsverlusten und 
einer nachhaltigen 
Beeinträchtigung 

Störung oder Verlust 
von Flächen führen zu 
wesentlichen Funkti-
onsverlusten, Erlöschen 
von Beständen 

Im Sinne des Vor-
sorgegedankens 

Kaum negative 
Veränderung/ im 
Bereich der 
Irrelevanzgrenze 

Merkliche negative Verän-
derung 

Richtwert-
überschreitung 

Grenzwert-
überschreitung 
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Eingriffserheblichkeit 

Die Eingriffserheblichkeit ergibt sich aus der Zusammenführung von Sensibilität und Eingriffsin-

tensität 

Erheblichkeit Eingriffsintensität 
Gering Mäßig Hoch Sehr hoch 

Sensibilität Gering Keine Erheblichkeit Geringe Erheblich-
keit 

Geringe Erheblich-
keit 

Geringe Erheblich-
keit 

Mäßig Geringe Erheblich-
keit 

Mittlere Erheblich-
keit 

Mittlere Erheblich-
keit 

Mittlere Erheblich-
keit 

Hoch Geringe Erheblich-
keit 

Hohe Erheblichkeit Hohe Erheblichkeit Hohe Erheblichkeit 

Sehr hoch Geringe Erheblich-
keit 

Hohe Erheblichkeit Sehr hohe Erheb-
lichkeit 

Sehr hohe Erheb-
lichkeit 

 

2.5.3 Maßnahmen/ Maßnahmenwirkung  

Dargestellt werden jene Maßnahmen für Bau-, Anlage und Betrieb des gegenständlichen Projek-

tes, die wesentliche nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft vermeiden, ein-

schränken oder ausgleichen, sowie die qualitative/ quantitative Maßnahmenwirkung. 

 Maßnahmenwirkung 
Gering Mäßig Hoch Sehr hoch 

Im Sinne des 
Schutzgedankens 

Geringe 
Vermeindung/ Kom-
pensation der negati-
ven Wirkung 

Teilweise Vermei-
dung/ Kompensation 
der negativen Wir-
kung 

Weitgehende Ver-
meidung/ Kompensa-
tion der negativen 
Wirkung 

Nahezu vollständige 
Vermeidung/ Kom-
pensation der negati-
ven Wirkung 

2.5.4 Resterhebl ichkeit  

Beschrieben werden die Auswirkungen aus Bau, Anlage und Betrieb nach Wirksamkeit der Aus-

gleichsmaßnahmen gemäß folgendem Schema: 

 

Verbleibende Auswirkungen Eingriffserheblichkeit 
Keine/ sehr 
geringe 

Gering Mittel Hoch  Sehr hoch 

Maßnahmenwirkung Keine/ 
gering 

Keine Auswir-
kungen 

geringfügig 
nachteilig 

Mittlere Erheb-
lichkeit 

Hohe Erheb-
lichkeit 

Sehr hohe 
Erheblichkeit 

Mäßig Keine Auswir-
kungen 

geringfügig 
nachteilig 

geringfügig 
nachteilig 

Mittlere Erheb-
lichkeit 

Hohe Erheb-
lichkeit 

Hoch Verbesserung/ 
vorteilhafte 
Auswirkungen 

Keine Auswir-
kungen 

geringfügig 
nachteilig 

geringfügig 
nachteilig 

Mittlere Erheb-
lichkeit 

Sehr 
hoch 

Verbesserung/ 
vorteilhafte 
Auswirkungen 

Verbesserung/ 
vorteilhafte 
Auswirkungen 

Keine Auswir-
kungen 

geringfügig 
nachteilig 

geringfügig 
nachteilig 
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Keine/ vernachlässigbar geringe  Beeinträchtigung bzw. Resterheblichkeit: Es 

werden keine Auswirkungen des geplanten Projektes auf das Schutzgut erwartet. 

Geringe  Beeinträchtigung bzw. Resterheblichkeit: Es werden nur in geringem Maße 

Auswirkungen durch das Projekt auf das Schutzgut erwartet; diese stehen den Inte-

ressen des Schutzgutes nicht entgegen. Dies bedeutet, dass die Beeinträchtigun-

gen/ ermittelten Werte weit unter Grenz- und Richtwerten zu liegen kommen. 

Mittlere  Beeinträchtigung bzw. Resterheblichkeit: Es werden Auswirkungen erwar-

tet, die zwar kurz- oder mittelfristig zu Beeinträchtigungen führen, langfristig jedoch 

zu keinen erheblichen, dem Projekt entgegenstehenden Auswirkungen führen. Dies 

bedeutet, dass im Großteil des Untersuchungsraumes, insbesondere bei den rele-

vanten Anrainern mit keinen Grenzwertüberschreitungen zu rechnen ist. 
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Hohe Beeinträchtigung bzw. Resterheblichkeit: Es sind –auch unter Berücksichti-

gung von Maßnahmen –hohe, deutlich bemerkbare (längerfristige) Beeinträchtigun-

gen des Schutzgutes zu erwarten. Diese sind jedoch im Hinblick auf die Schutzziele 

für das Schutzgut tragbar. 

Sehr  hohe Beeinträchtigung bzw. Resterheblichkeit: Es werden nachhaltige Auswir-

kungen erwartet, die den Interessen des Schutzgutes entgegenstehen können. Pro-

jektrealisierungen sollten in derartigen Fällen aus Sicht des Fachbearbeiters hin-

sichtlich des betroffenen Schutzgutes nur bei großem öffentlichen Interesse erfolg-

en. E
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3  C H A R A K T E R I S I E R U N G  D E S  I S T - Z U S T A N D E S  

3.1 ENGERER UNTERSUCHUNGSRAUM 

Landschaftsgeschichte  

Aus NALA Band 4: Salzachtal: 

Das Salzachvorland ist ein uralter Siedlungsraum. Bereits während der Römerzeit war das Gebiet 

durchgehend besiedelt. 

Die Salzach als typischer Alpenfluss war ursprünglich ein weit verzweigtes, vielfältig strukturiertes 

Gewässersystem (Inseln und unbewachsene Schotterbänke). Die Breite dieses ursprünglichen 

Flussbettes ist heute noch an den Terrassenkanten der Auwaldstufe erkennbar. Zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts begannen die ersten Überlegungen zur Regulierung aus Gründen des Hochwasser-

schutzes und der geographischen Fixierung der Landesgrenze zwischen Deutschland und Öster-

reich.  

Heute ist die Salzach weitgehend von ihren Auen abgekoppelt und bildet ein weitgehend unab-

hängiges Ökosystem. Die Ursprünglichkeit der Alpenflusslandschaft ging verloren, der Land-

schaftscharakter hat sich grundlegend verändert. 

Prägende Landschaftselemente, Leit-  und Grünraumstr ukturen  

Geologisch-morphologische Elemente 

Der Landschaftsbereich nordöstlich der L 501 Weilhartstraße - im Wesentlichen der derzeitige 

Betriebsstandort des KW Riedersbach, zählt zur geologischen Einheit der Niederterrasse mit quar-

tären Kiesen und Sanden.  

Westlich davon zieht sich das Alluvium zur Salzach hin, mit überwiegend Kies und Sanden samt 

Aulehmüberdeckung. 

Die vorhandene Überbauung auf der Niederterrasse bedingt eine Einebnung des ehemals leicht 

welligen Geländes, zur Salzach hin breitet sich die ebene Austufe aus. 
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Foto 2: Blick über die Austufe vom KW Riedersbach Richtung Salzach 

 

Foto 3: Blick über die Niederterrasse vom KW Riedersbach Richtung Südosten 
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Hydrologische Elemente 

 

Abbildung 1: ÖK mit Gewässerstrukturen/ bestehendes Betriebsgelände: rot markiert (aus: 

www.doris.ooe.gv.at ; 11.07.2010) 

Nördlich der Anlagen des bestehenden Kraftwerkes, teilweise auf dem Betriebsgrundstück lie-

gend, verläuft ein Bach samt Uferbegleitgehölzen, welcher südwestlich von Diepoldsdorf seinen 

Ursprung hat, unter der bestehenden Landesstraße und anschließenden Gewerbeflächen verrohrt 

ist, und unmittelbar unterhalb der bestehenden Anlagen offen durch den Auwald zur Salzach fließt. 

 

Foto 4: Öffnung der bestehenden Bachverrohrung unterhalb der Anlagen des KW Riedersbach südwestlich 

der L501 
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Der am nordöstlichen Betriebsgelände aus Richtung Hollersbach kommende Bach, ist im Bereich 

des Betriebsgeländes verrohrt, die Verrohrung wird in das o.a. Gerinne abgeleitet. 

Im Auwaldbereich südwestlich des Betriebsgeländes liegt der Moosach Altarm, ein von der Sal-

zach entkoppeltes Gewässer mit Stillwassercharakter. 

 

Foto 5: Moosach - Altarm 

Vegetationselemente 

Die Vegetation der Kulturlandschaft wird geprägt durch intensiv genutzte landwirtschaftliche Flä-

chen, Streuobstwiesen und Ufergehölze. Am Betriebsareal des KW Riedersbach finden sich 

Abpflanzungen an den Parzellengrenzen mit heimischen Bäumen und Sträuchern aber auch Zier-

gehölzen. 

Vom Kraftwerk Riedersbach Richtung Salzach zieht sich der engere Untersuchungsraum entlang 

der bestehenden Kühlwasserleitung. Dieser Bereich ist von Gehölzen freigehalten (Wiese), bei-

derseits des Freihaltebereiches stocken Sukzessionswälder im Dickungsstadium bzw. Jung-

wuchsstadium, mit einzelnen Fichtenpflanzungen. 

Naturnahe Gehölzstrukturen sind in Form von Ufergehölzen entlang der o.a. Gerinne vorhanden. 
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Foto 6: Ufergehölz entlang des Fließgewässers am nordwestlichen Betriebsareal des KW Riedersbach 

(Blickrichtung Nordosten) 

 

Foto 7: Bepflanzung am Betriebsgelände 
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Foto 8: Freihaltebereich der Kühlwasserleitung mit Sukzessionswald und Fichtenanpflanzung im Übergang 

zu den Auwaldbereichen 

 

Foto 9: Freihaltebereich der Kühlwasserleitung Wiese und asphaltierter Weg 



 

 Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach 

EINREICHUNTERLAGEN 

 

FACHBEITRÄGE ZUR UVE Seite 17 von 42  Verfasser: LTU Planungstechnik GmbH  

B09 Landschaft 
Stand Juli 2010 

Potenziale von Landschaft und Naturraum  

Naturschutzpotenzial 

Im engeren Untersuchungsraum liegen keine geschützten Biotopflächen. Die Vegetationsgesell-

schaften, obwohl lokal im Übergangsbereich zum Auwald standortgerecht ausgebildet, spiegeln 

den hohen Grad der anthropogenen Nutzung. 

geogenes Rohstoffpotenzial 

Die Flächen sind großteils überbaut, die Böden anthropogen überlagert. Eine Nutzung geogener 

Rohstoffvorkommen ist nicht wahrscheinlich. 

Biotisches Ertragspotenzial 

Die Flächen im engeren Untersuchungsraum werden überwiegend gewerblich-industriell genutzt 

bzw. sind Teil gewerblich-industrieller Anlagen. 

Landschaftsbi ld und Sichtbeziehungen  

Aus NALA Raumeinheit Salzachtal: 

Der Landschaftsraum um das OKA-Kraftwerk Riedersbach ist durch die Verrohrung von Fließge-

wässern, große Anlagen und den 200 m hohen Schlot des Wärmekraftwerkes Riedersbach II als 

landschaftliche Dominante stark industriell bzw. gewerblich geprägt. Das Landschaftsbild wird 

ebenfalls durch die großvolumigen Kohle- und Abraumhalden beeinflusst, welche aber durch die 

natürliche Sukzession bereits bewaldet sind.  

 

Foto 10: Blick von Roidham auf das bestehende KW Riedersbach 
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Foto 11: Blick von Roidham auf das bestehende KW Riedersbach 

3.2 WEITERER UNTERSUCHUNGSRAUM 

Wie im Natur- und Landschaftsleitbild für die Untereinheit der Austufe und des Salzachflusses 

beschrieben, ist die Landschaft geprägt durch die teilweise noch sehr naturnahen Auwälder, die 

einen fast durchgehenden, breiten Grüngürtel entlang der Salzach bilden. Teilweise findet sich 

hier noch Silberweidenauen, Grauerlenauen und naturnahe Eschenauen neben Eschenforsten, 

Hybridpappelforsten und auch Ahorn-Forsten. Charakteristisch sind die zahlreichen Bäche und 

Gräben, die sich durch den Auwald schlängeln, und schließlich in die Salzach münden. 

 

Die Bedeutung des Gebietes zeigt sich in seiner Meldung als FFH-Gebiet Salzachauen 

(AT3118000). 
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Foto 12: Blick über die ausgedehnten Auwälder entlang der Salzach 

3.3 SCHUTZGEBIETE 

·  FFH Gebiet „Salzachauen“ (AT3118000) FFH und Vogelschutzgebiet „Ettenau“ 

(AT3110000) - außerhalb des engeren Untersuchungsraumes – siehe Abbildung 2 

·  FFH Gebiet „Salzach und unterer Inn“ (Bayern), Vogelschutzgebiet „Salzach und Inn“ 

(Bayern) – außerhalb des Untersuchungsraumes – siehe Abbildung 3 

·  Naturschutzgebiet Ettenau (Verordnung der Oö. Landesregierung StF: LGBl. Nr. 110/2005) 

– außerhalb des Untersuchungsraumes – siehe Abbildung 4 
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Abbildung 2: FFH Gebiet Salzachauen (hellgelb), FFH und Vogelschutzgebiet Ettenau (ockerfarben), Pro-

jektstandort (rot) – aus: 

http://doris.ooe.gv.at/viewer/%28S%28yxogjc55pdripx55kte0rimh%29%29/init.aspx? 

ks=alk&karte=naturschutz&sichtbar=Schutzgebiete 11.7.2010 
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Abbildung 3: EU Schutzgebiet in Bayern (rosa/ hellblau), Projektstandort (rot) 

 

Abbildung 4: Naturschutzgebiet Ettenau (braun), Projektstandort (rot) – aus: 

http://doris.ooe.gv.at/viewer/%28S%28yxogjc55pdripx55kte0rimh%29%29/init.aspx?ks=alk&karte=

naturschutz&sichtbar=Schutzgebiete, 11.07.2010) 
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§ 10 OÖ NSchG 2001 (1) Zi 1: „Natur- und Landschaftsschutz im Bereich übriger Gewässer: „Der 

Natur- und Landschaftsschutz im Sinn dieser Bestimmungen gilt für folgende Bereiche: 

für Donau, Inn und Salzach (einschließlich ihrer gestauten Bereiche) und einen daran 

unmittelbar anschließenden 200 m breiten Geländestreifen. 

§ 10 OÖ NSchG 2001 (1) Zi 2: „In geschützten bereichen gemäß Abs. 1 ist jeder Eingriff 1) in das 

Landschaftsbild 2) im Grünland (§ 3Z.6) in den Naturhaushalt verboten, solang die Be-

hörde nicht bescheidmäßig festgestellt hat, dass solche öffentliche Interessen …… Ausge-

nommen von diesem Verbot sind Eingriffe in geschlossenen Ortschaften (Anm: eine geschlossene Ortschaft 

liegt dann vor, wenn das äußere Erscheinungsbild des Ortes oder Ortsteiles überwiegend von einer größeren 

Ansammlung von Bauwerken einschließlich der sie umgebenden Grünanlagen geprägt wird oder von einem 

räumlichen Zusammenschluss einer Vielheit von Bauwerken gesprochen werden kann) oder in Gebieten, für 

die ein rechtswirksamer Bebauungsplan vorhanden ist. 

3.4 RAUMPLANERISCHE FESTLEGUNGEN  

3.4.1 Flächenwidmungsplan und Ört l iches Entwicklung skonzept  

Aus Abbildung 6 ist ersichtlich, dass der Projektstandort als Industriegebiet gewidmet ist (gemein-

deüberschreitendes Industrieareal St. Pantaleon und Ostermiething). Im engeren Untersuchungs-

raum liegen zudem Grünlandflächen (Bauphase Zwischenlagerung nordöstlich des Industriegebie-

tes), Gewässerflächen (Altarm) und Waldflächen (im Bereich der bestehenden Kühlwasserleitung 

zur Salzach). 

Im Örtlichen Entwicklungskonzept der Gemeinde St. Pantaleon (Abbildung 5) wird festgehalten, 

dass die Bautätigkeit (Baulandausweisung) zwischen Terrassenkante und Salzachufer auf beson-

dere Ausnahmefälle beschränkt werden soll (Überwiegend des öffentlichen Interesses). 
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Abbildung 5: OEK Gemeinde St. Pantaleon 
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Flächenwidmung - Grenze Natura 2000 - Grenze Baufeld  

Abbildung 6: Ausschnitt aus dem FWP St. Pantaleon und Ostermiething/ gelbe Umgrenzung: engerer Untersuchungsraum 
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3.5 BESTEHENDE BEEINTRÄCHTIGUNGEN  

Visuel l  

·  Deutlich anthropogen überprägter Raum im Bereich der bestehenden Kraftwerksanlagen 

Audit iv  

·  Die Wohnliegenschaften im Untersuchungsgebiet können anhand der vorliegenden Unter-

suchungen bis auf punktuelle maßgebliche Beeinflussung durch Verkehrsgeräusche im 

Nahbereich von Verkehrsträgern als „gering vorbelastet“ eingestuft werden. 

·  Insbesondere bestehende Kraftwerksgeräusche liegen an sämtlichen Immissionspunkten 

deutlich unter den Vorgabewerten gemäß ÖNORM S 5021 für ländliches bzw. städtisches 

Wohngebiet. 

Funktional  

·  Die gewerblich industriellen Anlagen stellen Elemente mit mäßiger Trennwirkung dar (Um-

zäunung des Betriebsgeländes). 

Naturhaushalt  

·  Regulierter Verlauf der Salzach und Entkoppelung der Auendynamik vom Fluss 

·  Umwandlung von Auwäldern in Forsten 

·  Verrohrung von Gewässern im Bauland 

Sonstiges  

·  Immission von Luftschadstoffen  

3.6 BEWERTUNG VON LANDSCHAFT/ LANDSCHAFTSBILD  

Engerer Untersuchungsraum  

Industrie- und Gewerbeflächen mit hohem Versiegelungsgrad sowie Infrastrukturanlagen mit cha-

rakterisieren Landschaftsbild und Naturhaushalt im engeren Untersuchungsraum 
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Die Anzahl an unterschiedlichen Strukturelementen ist gering. Die Landschaft wirkt weitgehend 

technisch. Die Geschlossenheit des Landschaftsbildes wird durch visuell dominante Anlagen stark 

gestört.  

Die Ursprünglichkeit des Naturraumes ist für den Betrachter nicht oder nur in geringem Ausmaß 

wiedererkennbar. Für die Austufe der Salzach charakteristische Vegetationsstrukturen sind nur 

mehr lokal, punktuell vorhanden, bedeutende Strukturelemente fehlen weitgehend. 

Das Landschaftsbild wird unter Berücksichtigung der Kriterien Vielfalt, Geschlossenheit, Ursprüng-

lichkeit, Bildungswert, Reizdimension, Einzigartigkeit/ Seltenheit mit geringer Sensibilität (vorbelas-

tet, verarmt) klassifiziert. 

Weiterer Untersuchungsraum  

Die Salzach mit ihren Auwaldbeständen ist das ganzraumprägende Strukturmerkmal. Altarme, 

Gräben und teilweise naturnahe Waldbestände sind die wesentlichen Strukturen.  

Die Geschlossenheit und Ursprünglichkeit der Landschaft ist nachvollziehbar, obwohl durch den 

kanalartigen Ausbau der Salzach in seiner Natürlichkeit deutlich verändert.  

Landschaftsfremde Elemente sind kaum vorhanden.  

Die Einzigartigkeit bzw. Seltenheit der Landschaft ist im Vergleich mit der weiteren Umgebung als 

hoch zu bezeichnen.  

Naturschutzfachlich herausragend sind die genannten EU-Schutzgebiete Ettenau und Salzachau-

en. 

Die Landschaft bzw. das Landschaftsbild wird im weiteren Untersuchungsraum mit sehr hoher 

Sensibilität (internationale Bedeutung des Gebietes) eingestuft. 

 

 Wertigkeit/ Sensibilität 
Gering Mäßig Hoch Sehr hoch 

Im Sinne des 
Schutzgedankens 

Engerer Untersu-
chungsraum um das 
bestehende KW 
Riedersbach 

  Weiterer Untersu-
chungsraum inner-
halb der EU Schutz-
gebiete 
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3.7 ZUSTAND OHNE REALISIERUNG DES VORHABENS  

Landschaft, Landschaftsbild und Naturhaushalt unterliegen durch steigenden Nutzungsdruck lau-

fenden Veränderungen. 

Eine Entwicklung ins Prognosejahr ohne Realisierung des Projektes „Errichtung des GuD 

Kratwerks Riedersbach“ der Engergie AG wird abschätzbarerweise dazu führen, dass es mittelfris-

tig zu einer Neu-Nutzung gewerblich/ industriell gewidmeten Baulandflächen kommt (Stillegungs-

phase KW Riedersbach I). 

Im weiteren Untersuchungsraum ist durch die Meldung des Gebietes als EU-Schutzgebiet mit kei-

nen nachhaltig beeinträchtigenden Veränderungen der Landschaft bzw. des Landschaftsbildes zu 

rechnen. 

Die Auswirkungen auf Landschaft, Landschaftsbild und Erholungsnutzung werden sich bei Unter-

bleiben des Vorhabens und widmungskonformer Nutzung der Flächen nicht wesentlich von den 

Auswirkungen bei Realisierung des gegenständlichen Projektes unterscheiden. 
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4  Z U S T A N D  N A C H  R E A L I S I E R U N G  D E S  V O R H A B E N S /  

S A M T  M A S S N A H M E N  

Bei der Bewertung des Eingriffes durch die Anlagen und den Betrieb des geplanten GuD Kraft-

werkes Riedersbach wird die Erheblichkeit und Nachhaltigkeit des Eingriffes als qualitative Größe 

über Funktionsverluste bzw. Eingriffsintensitäten und deren Auswirkungen erfasst. 

Mathematisch objektive Kriterien sind auf die Bewertung des Landschaftsbildes und möglicher 

Auswirkungen nur bedingt anwendbar. Der Grad der empfundenen visuellen Veränderung ist eine 

subjektive Sichtweise des jeweiligen Betrachters. 

Durch die gegenständlich gewählte Methodik sollte jedoch eine gute Nachvollziehbarkeit der Ein-

stufung gewährleistet sein. 

Beeinträchtigungen der Landschaft und des Landschaftsbildes durch das gegenständliche Vorha-

ben sind vor allem in der Einsehbarkeit/ Sichtbarkeit der Anlagenteile und der damit verbundenen 

Veränderung von spezifischen Gliederungsprinzipien und Anordnungsmustern des Raumes sowie 

in der möglichen Beeinträchtigung prägender Strukturen zu sehen. 

4.1 PROJEKTAUSWIRKUNGEN IN DER BAUPHASE  

Detaillierte Angaben zur Bauphase finden sich in EinlageF 01„Baubeschreibung“. 

Wie aus diesen Unterlagen ersichtlich, unterscheidet sich der Eingriff während der Bauphase im 

Vergleich zu Anlage und Betrieb des geplanten Projektes vor allem hinsichtlich der Flächeninan-

spruchnahme an Strukturelementen in Form von der Einrichtung von Manipulationsflächen am 

Betriebsgelände sowie außerhalb des Betriebsgeländes (nordöstlich anschließend) auf lw. Nutz-

flächen sowie durch die Baumaßnahmen zur Errichtung der Kühlwasserleitung, welche einen Ein-

griff in den bestehenden Altarm samt Uferstruktur notwendig macht.  

Die Auswirkungen der Bauphase werden daher für folgende Eingriffe bewertet: 

·  Temporäre Flächeninanspruchnahme/ Funktionseinschränkung durch die Adaptierung von 
Kanälen und Leitungen bzw. durch die Einrichtung von Manipulationsfläche 

·  Luftschadstoffimmissionen während der Bauphase 

Die, von diesem Eingriff betroffenen Bereiche werden in Abbildung 7  dargestellt. 
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Abbildung 7: Baufeld/ temporäre Eingriffe (hellgelb und braun markiert) 

Betriebsgelände  

Kühlwasserleitung  
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Abbildung 8: Baufeld/ temporäre Eingriffe (gelb umrandet) FFH Gebiet: gelbe Schraffur 

FFH Gebiet  

Baufeld (gelb) 

Projektstandort 

Baufeld (gelb) 
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Veränderung eines geschlossenen wertvol len Landscha ftsgefüges  

Die temporären Baumaßnahmen (Adaptierung Kanäle und Leitungen) während der Baupha-

se haben keine Auswirkungen auf den bereits vorbelasteten Landschaftsraum im engeren 

Untersuchungsraum. Das überprägte Landschaftsgefüge wird nicht nachhaltig erheblich 

beeinträchtigt. 

Der naturnahe Landschaftsraum des weiteren Untersuchungsraumes wird durch die 

Projektswirkungen während der Bauphase nicht verändert. 

Veränderung des Charakters einer Landschaft mit bes onderem 
historischem Wert  

Die Landschaft im engeren und weiteren Untersuchungsraum besitzt keinen besondern his-

torischen Wert. Temporäre Eingriffe in der Bauphase sind somit irrelevant. 

Eingri f f  in ein Schutzgebiet,  Beeinträchtigung des Schutzzwecks  

Durch die temporären Maßnahmen während der Bauphase sowie durch Baulärm/ Immissio-

nen aus der Bauphase sind folgende Auswirkungen auf Schutzgebiete zu erwarten: 

·  FFH Gebiet Salzachauen temporäre Rodung entlang des 
Treppelweges während der Bauphase 
möglich  

·  FFH Gebiet Ettenau keine Eingriffe/ irrelevant 

·  NSG Ettenau keine Eingriffe/ irrelevant 

·  Natur- und Landschaftsschutzzone 200 m entlang der Salzach 

Innerhalb der 200 m Uferschutzzone finden die Arbeiten zur Herstellung der Kühlwas-

serleitung und der Einlauf/ Auslaufbauwerke an der Salzach statt (siehe dazu Abbil-

dung 8) 

Diese Flächen sind als Wald bzw. Grünland gewidmet (siehe Abbildung 6) 

Der Moosach-Altarm liegt außerhalb der 200 m Uferschutzzone. 

Durch die Baumaßnahmen könnte es zu Eingriffen in den bestehenden Gehölzzug 

entlang der Salzach und somit zu einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes in der 

Natur- und Landschaftsschutzzone kommen. Veränderungen des Naturhaushaltes 

sind durch die temporären Baumaßnahmen nicht zu erwarten 
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Abbildung 9: Grenze der 200 m Uferschutzzone im Bereich des Baufeldes (rote Streckenmessung) – aus: 

http://doris.ooe.gv.at/viewer/%28S%28f5hf5f55ugwswgediozhl2ff%29%29/init.aspx?ks=alk&karte=nat

urschutz&sichtbar=Schutzgebiete. 11.07.2010) 

 

Foto 13: weitgehend gehölzfreies Ufer der Salzach im Bereich der bestehenden Kühlwasserentnahmestelle 
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Eingri f f  in Biotopverbünde  

Zwischen dem Power-Island-Gebäude und dem Kühlwasserbauwerk werden zwei parallel 

laufende Kühlwasserleitungen verlegt. Die ersten ca. 200 m werden im Pressverfahren unter 

der bestehenden Freiluftanlange bzw. dem bestehenden 30 kV Schalthaus verlegt. Die rest-

lichen 350 m werden in offener Bauweise verlegt. Bei der Querung des Moosach-Altarmes 

ist eine Umspundung der Baugrube notwendig (bereits die bestehenden Kühlwasserrohre für 

das KW Riedersbach I verlaufen unter dem Moosach-Altarm). Innerhalb des Baufeldes ist 

hier zudem eine temporäre Rodung unumgänglich. 

 

 

Foto 14: gehölzfreier Freihaltebereich für die bestehende Kühlwasserleitung 
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Foto 15: Moosach – Altarm mit bestehender Kühlwasserleitung im Hintergrund 

Sichtbarkeit  der Anlagen (Nah-, Mittel-,  Fernbereic h)  

Die Sichtbarkeit während der Bauphase unterscheidet sich nicht wesentlich von der Sicht-

barkeit der Anlage selbst und wird daher in 4.2 behandelt. 

Veränderung des Landschafts- oder Ortsbi ldes  

Die temporären Maßnahmen während der Bauphase führen zu keinen Veränderungen der 

Grobstrukturierung der Landschaft. Wesentliche Merkmale der Landschaft. Einzelobjekte 

oder traditionelle Sichtbeziehungen werden während der Bauphase nicht wesentlich verän-

dert. 
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4.2 PROJEKTSAUSWIRKUNGEN DURCH ANLAGE UND BETRIEB  

Detaillierte Angaben zu den geplanten Anlagen finden sich in Einlage A 01 „Technischer 

Bericht“ und Einlage F 01 „Baubeschreibung“ 

Detaillierte Angaben zur Bauphase finden sich im Fachbeitrag B 11. 

Eine Darstellung der geplanten Anlagen ist Einlage G 01 – G 018 zu entnehmen. 

 

 

 

Abbildung 10: Ausschnitt Lageplan GuD KW Riedersbach – neue Anlagenteile „Rot“ 
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Abbildung 11: Fotomontage GuD KW Riedersbach (neue Anlagenteile rot umrahmt)
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Veränderung eines geschlossenen wertvol len Landscha ftsgefüges  

Die Anlagen werden auf bestehenden bzw. genutzten Gewerbe-/ Industrieflächen errichtet. 

Das Landschaftsgefüge wird im Vergleich zum Ist-Zustand nicht bzw. nur geringfügig verän-

dert 

Veränderung des Charakters einer Landschaft mit bes onderem 
historischem Wert  

Die Landschaft im engeren und weiteren Untersuchungsraum besitzt keinen besondern his-

torischen Wert. Die Anlagen werden auf bestehenden bzw. aktuell genutzten Gewerbe-/ 

Industrieflächen errichtet. Eingriffe durch Anlage und Betrieb sind somit irrelevant. 

Eingri f f  in ein Schutzgebiet,  Beeinträchtigung des Schutzzwecks  

Durch die Anlagenteile  des GuD- Kraftwerkes Riedersbach sind folgende Auswirkungen zu 

erwarten: 

·  FFH Gebiet Salzachauen punktuelle Eingriffe: 
Das FFH Gebiet ist im Bereich der bestehenden Kühlwasserbauwerke 
sehr schmal ausgebildet. Wie auf Abbildung 8 ersichtlich, verläuft die 
Grenze des Schutzgebietes entlang des Treppelweges. Die neu zu 
errichtenden Anlagen befinden sich jenseits des Treppelweges. Eingriffe 
in das Schutzgebiet beschränken sich daher auf die Einbringung 
künstlicher Strukturen in die Salzach (siehe dazu FB B 07, B 06) bzw. auf 
die punktuellen Eingriffe in die bestehende, nicht bestockte 
Dammböschung (siehe Foto 13) 

·  FFH Gebiet Ettenau keine Eingriffe/ irrelevant 

·  NSG Ettenau keine Eingriffe/ irrelevant 
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Bestand

Neue Anlagenteile

G
renze FFH Gebiet

 

Abbildung 12: neue Anlagenteile des Kühlwasserbauwerkes an der Salzach (rot),Bestand (grau) 

 

·  Konflikte mit den Festlegungen im Örtlichen Entwicklungskonzept  

Das Örtliche Entwicklungskonzept berücksichtigt die gewerblich/ industrielle Entwicklung am 
derzeitigen Kraftwerksstandort. 

Der Bereich der Kühlwasserleitungen bzw. des Kühlwasserbauwerkes ist als Wald bzw. 
Grünzug im Entwicklungskonzept vorgesehen. Bereits derzeit ist diese Entwicklung nicht 
möglich, da die Leitungen und auch die Dammböschung im Anlagenbereich (derzeitige 
Anlagen) von Gehölzen freigehalten werden müssen. 

Durch die Anlage kommt es zu keinen Veränderungen bzw. zusätzlichen Konflikten mit den 
Planungen im ÖEK. Ist-Zustand = Prognosezustand 

 

Durch den Betrieb  des GuD KW Riedersbach– neu sind folgende Auswirkungen zu erwar-

ten: 

·  Beeinträchtigung von Schutzgebieten/ geschützten Landschaftsbereichen durch die 
Immission von Luftschadstoffen: 
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Aus dem FB Luftgüte und Klima (Tabelle 7-6) sind folgende maximal berechnete 
Werte der Zusatzbelastung durch die geplante GuD Anlage ersichtlich (jeweilige 
Immissionsmaxima) 

Meteorologie von 2005

GUD GUD_20 GUD_25

Max. HMW NO2 10,1 12,5

Max. JMW NO 2 0,14 0,18

Max. HMW NH3 2,8

Max. TMW NH3 0,58

Max. TMW PM10 0,61
Max. JMW PM10 0,03

Max.8MW CO 21,3

Maximale berechnete Konzentration in µg/m 3
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Die höchste Zusatzimmission für die Langzeitbelastung von NO2 (JMW) beträgt 

0,18 � g/m³. Der Grenzwert zum Schutz der Vegetation nach IG-L (Immissionsschutz-

gesetz Luft) ist mit 30 � g/m³ festgesetzt. Die maximal erreichte Zusatzbelastung be-

trägt 0,6 % des Grenzwertes und ist somit als irrelevant einzustufen. 

Die höchste Zusatzimmission für die Kurzzeitbelastung  von NH3 (HMW) beträgt 

2,8 � g/m³. Der Grenzwert zum Schutz der Vegetation nach der 2. VO gegen forst-

schädliche Luftverunreinigungen ist mit 300 � g/m³ festgesetzt. Die maximal erreichte 

Zusatzbelastung beträgt 0,9 % des Grenzwertes und ist somit als irrelevant einzustu-

fen. 

Die Zusatzbelastung für NH3 (TMW) beträgt gemäß Tabelle 7-2 aus dem FB Luft und 

Klima 0,58 � g/m³. Der Grenzwert zum Schutz der Vegetation nach der 2. VO gegen 

forstschädliche Luftverunreinigungen ist mit 100 � g/m³ festgesetzt. Die maximal er-

reichte Zusatzbelastung beträgt 0,58 % des Grenzwertes und ist somit als irrelevant 

einzustufen. 

Für die weiters betrachteten Immissionsfaktoren PM10 und CO liegen keine gesetzli-

chen Grenzwerte zum Schutz der Landschaft (Vegetation, Ökosysteme) vor. 
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·  Beeinträchtigung von Schutzgebieten/ geschützten Landschaftsbereichen durch 
Schallimmissionen 

Im FB Schalltechnik wird für die Betriebsphase folgendes festgehalten: 

Durch die Substitution des Werks Riedersbach I durch die neue geplante GuD-Anlage 
weichen die zukünftigen Kraftwerksgeräusche nur unwesentlich von den 
Bestandswerten ab. 

Geringfügige Pegelerhöhungen bzw. teilweise sogar Pegelminderungen liegen 
innerhalb der gesamten Mess- und Aussagengenauigkeit und sind aufgrund der 
Geringfügigkeit (+/- 1 dB) subjektiv kaum bzw. nicht wahrnehmbar. 

Eingri f f  in Biotopverbünde  

Durch die Anlagen und den Betrieb des GuD Kraftwerkes Riedersbach werden nur geringfü-

gig Flächen auf bestehendem Industriegebiet versiegelt; der Großteil ist bereits derzeit dicht 

gegen den Untergrund abgedichtet (Kohlelagerfläche). Außerhalb des gewidmeten Indust-

riegebietes verändert sich der Eingriff durch die Anlage selbst bzw. durch den Betrieb der 

Anlagen im Vergleich zur Bauphase bzw. im Vergleich zum Ist-Zustand kaum. 

Es ist mit keinen zusätzlichen Trennwirkungen/ Barrierewirkungen auf Biotopverbünde zu 

rechnen. 

Sichtbarkeit  der Anlagen (Nah-, Mittel-,  Fernbereic h)  

Wie in Abbildung 11 ersichtlich, wird das neue GuD Kraftwerk Riedersbach in das bestehen-

de Betriebsgelände integriert. Die höchsten Gebäude der neuen Anlage überragen die be-

stehenden Anlagenteile nicht. Es kommt zu keiner Veränderung von Sichtbeziehungen im 

Nah-, Mittel-, und Fernbereich. Beeinträchtigungen des Blickfeldes sind im Wesentlichen 

vorliegend und werden nicht relevant verändert. 

Veränderung des Landschafts- oder Ortsbi ldes  

Die Anlage wird auf bestehendem gewerblich/ industriellen Flächen errichtet. Es kommt zu 

keiner relevanten Veränderungen der Ist-Situation. 
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4.3 EINGRIFFSINTENSITÄT BAU UND BETRIEB  

Die dargestellten Eingriffe werden wie folgt quantifiziert: 

 Eingriffsintensität 
Gering Mäßig Hoch Sehr 

hoch 
Im Sinne des 
Schutzgedankens 

Temporäre Rodung (Bauphase) 

Temporäre Arbeiten an der Kühlwasserleitung im 
Bereich des Moosach-Altarmes (Bauphase) 

Sichtbarkeit der neuen Anlage 

Baumaßnahmen am Damm der Salzach für 
Kühlwasseranlagen und dauerhafte Einbringung 
künstlicher Strukturen in die Salzach 

 

 

  

 

Erheblichkeit Eingriffsintensität 
Gering Mäßig Hoch Sehr 

hoch 
Sensibilität Gering Keine Erheblichkeit 

Engerer Landschaftsraum rund um das 
bestehenden Anlagen des KW 
Riedersbach 

   

Mäßig     
Hoch     

Sehr hoch Geringe Erheblichkeit 
Schutzgebiete (FFH Schutzgebiet und 
Uferschutzzone) 

   

 

Durch Bau, Anlage und Betrieb des GuD Kraftwerkes Riedersbach kommt es zu keinen 

dauerhaft beeinträchtigenden Auswirkungen auf die Landschaft bzw. das Landschaftsbild. 

Punktuelle Eingriffe in Schutzgebiete verändern die Ist-Situation kaum. 

4.4 AUSGLEICHSMAßNAHMEN, KOMPENSATIONSMAßNAHMEN  

·  Wiederherstellung des Gehölzbewuchses im Bereich punktueller Rodungen am 
Salzachdamm 

·  Renaturierung des Moosach-Altarmes im Eingriffsbereich nach erfolgter 
Baumaßnahmen 

·  Wiederherstellung des Gehölzbewuchses am Moosach-Altarm 
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·  Begrünung und Bepflanzung von Restflächen am KW Gelände mit heimischen 
Gehölzarten bzw. heimischen Saatgut 

Die Ausgleichsmaßnahmen führen zu einer teilweisen Vermeindung/ Kompensation der ne-

gativen Wirkung auf die Landschaft und das Landschaftsbild (mäßige Maßnahmenwirkung). 

4.5 RESTERHEBLICHKEIT  

Die Restbelastung/ -erheblichkeit ist definiert als Summe aller Folgen eines Eingriffes unter 

Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung/ Verminderung negativer Auswirkungen 

(d.h. "Gesamtbelastung abzüglich Maßnahmen"). Um diese fest zu stellen, wird in einem 

ersten Schritt der Ist-Zustand und die “Eingriffsintensität” beurteilt und anschließend im Be-

darfsfalle mit der Beurteilung der “Wirksamkeit verbessernder Maßnahmen” verknüpft.  

 

Resterheblichkeit Eingriffserheblichkeit 
Keine/ sehr gerin-
ge 

Gering Mittel Hoch  Sehr hoch 

Maßnahmenwirkung Keine/ 
gering 

     

Mäßig Keine Auswir-
kungen 
Engerer Land-
schaftsraum rund 
um das beste-
henden Anlagen 
des KW 
Riedersbach 
 

geringfügig 
nachteilig 
Schutzgebiete 
(FFH Schutzge-
biet und Ufer-
schutzzone) 

   

Hoch      
Sehr 
hoch 

     

 

Unter Berücksichtigung der Vorbelastung, der Nullvariante und der Projektsauswirkungen 

samt Maßnahmen ist die Resterheblichkeit der Auswirkungen aus Bau, Anlage und Betrieb 

des GuD KW Riedersbach als maximal geringe Beeinträchtigung bzw. Resterheblichkeit 

einzsutufen. Es werden nur in geringem Maße Auswirkungen auf das Schutzgut erwertet, 

diese stehen den Interessen des Schutzgutes nicht entgegen.  

 

 


